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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 12.09.2024 nicht öffentlich Vorberatung 

Hauptausschuss 17.09.2024 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 18.09.2024 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in noch festzulegender Kooperation mit der 

Gemeinschaft Erfurter Karneval e.V. (GEC), den Karnevalsfestumzug 2025 auszurichten. 

 

02 

Die Ausrichtung des Karnevalsfestumzuges ab 2026 erfolgt vorbehaltlich einer 

Kooperationsvereinbarung mit der GEC sowie der entsprechenden haushalterischen Untersetzung. 

  

 

 

 

12.09.2024, gez. A. Horn   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

06 Dezernat Kultur, Stadtentwicklung und 

Welterbe 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Karnevalsfestumzug 2025 und Folgejahre 

 

Drucksache 1357/24 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 190.000 EUR 

   ↓ 
 

 2024 2025 2026 2027 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR 190.000,00 EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

 x Deckung siehe Entscheidungsvorschlag HH  30010.60410  

 

Fristwahrung 

 
Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Dringlichkeitsbegründung 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Karneval in Erfurt ist ein wesentlicher Bestandteil der Brauchtumspflege und der städtischen 

Festkultur. Er bereichert mit weiteren über das Jahr verteilten Festveranstaltungen, welche von 

breiten Bevölkerungsgruppen getragen und besucht sind, das öffentliche Leben. Insgesamt trägt 

er zur positiven Wahrnehmung der Landeshauptstadt mit einem reichen öffentlichen, von 

kulturellen Traditionen getragenen Leben bei. 

 

Aufgrund von Kostensteigerungen und organisatorischen Problemen konnte der 

Karnevalsfestumzug 2023 nicht wie geplant durch die Gemeinschaft Erfurter Carnevalisten e.V. 

(GEC) ausgerichtet werden. Um 2024 wieder einen Karnevalsfestumzug stattfinden zu lassen, 

wurde der Vorschlag erarbeitet diesen unter Federführung der Stadtverwaltung, in 

Zusammenarbeit mit der GEC durchzuführen. Dieser Vorschlag wurde vom Stadtrat in Drucksache 

1688/23 bestätigt. Die Stadtverwaltung untersetzte den Vorschlag finanziell im 

Haushaltsentwurf für 2024/2025, welcher ebenso durch den Stadtrat beschlossen wurde. Der 

Karnevalsfestumzug 2024 konnte erfolgreich umgesetzt werden. 

 

Die Stadtverwaltung verfolgte bei der Übernahme der Veranstalterrolle des Karnevalsfestumzuges 

2024 die Absicht den Umzug im Sinne aller Karnevalisten wieder stattfinden zu lassen und in der 

Folge diese wieder zur eigenständigen Umsetzung zu ermächtigen. Die GEC hat hierzu 
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grundlegende Bereitschaft signalisiert. Hierzu laufen derzeit Gespräche die Art und Umfang der 

geplanten Kooperation – auch die Übernahme der Veranstalterrolle – festlegen sollen. Wichtig aus 

Sicht der GEC ist vor allem die frühzeitige finanzielle Planungssicherheit.  

 

Der finanzielle Rahmen im Haushalt 2025 ist i.H.v. 190.000 € festgelegt. Auch wenn dieser 2024 

moderat (ca. 10.000 €) überschritten wurde, so geht die Stadtverwaltung Erfurt durch stärkeres 

Eigenengagement der GEC in 2025 von geringeren Durchführungskosten aus. Die Stadtverwaltung 

verständigt sich in Folge der Beschlussfassung schriftlich bzgl. Kooperation und Ausrichtung des 

Karnevalsfestumzuges 2025 und Folgejahre mit der GEC.   
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